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Ich beehre mich, als Anlage den Tätigkeitsbericht des Ver­

waltungsgerichtshofes für das Jahr 1981 dem Nationalrat gemäß 

§ 21 Abs.1 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 vorzulegen. 

Der Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes für das Jahr 

1981 wurde der Bundesregierung in ihrer Sitzung am 30. November 1982 

zur Kenntnis gebracht. 

Zu den einzelnen Ausführungen im Tätigkeitsbericht des Ver­

waltungsgerichtshofes ist folgendes zu bemerken: 

I. 

Unter Punkt I seines Tätigkeitsberichtes weist der Verwaltungs­

gerichtshof darauf hin, daß zwar gegenüber dem letzten Berichts­

jahr eine geringfügige Verringerung des Anfalles der Rechtssachen 

eingetreten sei, daß aber dennoch mit einer kontinuierlichen Stei­

gerung der an den Verwaltungsgerichtshof herangetragenen Fälle zu 

rechnen ist. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß der Na­

tionalrat am 11. März 198 2 eine Novelle zum Verwaltungsgerichts­

hofgesetz 1965 beschlossen hat (BGBl.Nr. 203/198 2) , die am 1. Mai 

198 2 in Kraft getreten ist und die Maßnahmen enthält, um den Ver-
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waltungsgerichtshof in die Lage zu versetzen, die anfallenden 

Rechtssachen rascher bewältigen zu können. Es ist infolge des 

Umstandes, daß diese ttaßnahmen erst seit relativ kurzer Zeit 

in Geltung stehen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ab­

zusehen, in welchem Ausmaß die getroffenen gesetzlichen Maß­

nahmen geeignet sind, eine Erleichterung bei der Arbeitsbe­

las�ung des Verwaltungsgerichtshofes herbeizuführen. 

Wie schon in den letzten Jahren weist der Verwaltungsgerichtshof 

neuerlich auf die seiner Auffassung nach ungenügende besoldungs­

rechtliche Gesamtsituation der Richter am Verwaltungsgerichtshof 

hin. In den Berichten, mit denen jeweils die Tätigkeitsberichte 

des Verwaltungsgerichtshofes für die Jahre 1979 und 1980 dem Na­

tionalrat vorgelegt wurden, wurde zu diesen besoldungsrechtlichen 

Ausführungen bereits Stellung genommen. Diesen Stellungnahmen ist 

nichts hinzuzufügen. 

Die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes haben aber Anlaß 

dafür gegeben, die Gehaltsrelation zwischen der Gehaltsgruppe 

11 und der Gehaltsgruppe 111 der Richter einer neuerlichen Uber­

prüfung zu unterziehen. Sie führte zu folgendem Ergebnis: 

In der Gehaltsstufe: + S 

9 2 158,--

1 0 2 158,--

1 1 3 906,--

12 7 402,--

13 5 654,--

14 3 906,--

15 2 159,--

16 2 158,--

Neben dem Gehalt gebührt den Pichtern der Gehaltsgruppe 111 eine 

ruhegenußfähige Verwendungszulage ab dem Zeitpunkt ihrer Ernennung 

in die Gehaltsgruppe 111. Richtern der Gehaltsgruppe 11 gebührt 

zunächst die pauschalierte t1ehrleistungsvergütung und erst ab dem 

zweiten Jahr nach dem Anfall der Gehaltsstufe 13 eine Verwendungs­

zulage. Die Differenz zwischen Gehaltsgruppe 11 und Gehaltsgruppe 

111 beträgt (zusätzlich): 
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In der Gehaltsstufe 

bis 1 3  

13 

13/ 2. Jahr 

- 3 -

+ S 

3 4 27,--

4 98 2,--

3 112,--

Auch nach dem zum Stand 1 .  Jänner 1982 erstellten Bezugsvergleich 

ist somit ersichtlich, daß ein ausreichender Anreiz für eine Be­

werbung beim Verwaltungsgerichtshof gegeben ist. 

II. 

Unter Punkt II seines Tätigkeitsberichtes weist der Verwaltungs­

gerichtshof neuerlich darauf hin, daß er die Schaffung der Funk­

tion eines zweiten Vizepräsidenten als notwendig erachte. Bereits 

in dem Bericht über den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichts­

hofes für das Jahr 1980 (III-119 der Beilagen zu den stenographi­

schen Protokollen des Nationalrates, XV. G P) ist darauf hingewiesen 

worden, daß diese Angelegenheit Gegenstand wiederholter Besprechun­

gen zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes und dem 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. LÖSCHNAK war. Diese Bespre­

chungen sind fortgeführt worden, eine Einigung konnte bisher noch 

nicht erzielt werden. 

Die vom Verwaltungsgerichtshof unternommenen Schritte, die elek­

tronisch unterstützte Datenverarbeitung für das Evidenzbüro zu 

nutzen, werden unterstützt. Ein auf elektronische Datenverarbei­

tung umgestelltes Evidenzbüro des Verwaltungsgerichtshofes würde 

zweifellos dessen Vorbereitung der Rechtsfindung wesentlich unter­

stützen. 

III. 

Der unter Punkt V!A des Tätigkeitsberichtes des Verwaltungsge­

richtshofes enthaltene Hinweis, daß die Ubersendung des Perso­

nalaktes bei der Neubesetzung von Richterposten beim Verwaltungs­

gerichtshof unerläßlich ist, wurde vom Bundeskanzleramt-Verfassungs­

dienst zum Gegenstand eines Rundschreibens an alle in Betracht 

kommenden Dienststellen gemacht. 
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Unter Punkt V/B regt der Verwaltungsgerichtshof geeignete Vor­

kehrungen dafür an, daß die Aufgabepostämter in der Lage sind, 

zumindest innerhalb eines Zeitraumes von rund einer Woche auf­

grund der Aufgabennummer bei einem unleserlichen Poststempel den 

genauen Aufgabetag bekanntzugeben. Dazu ist darauf hinzuweisen, 

daß die Einschreibzettel nicht nur in Rollen zu je 1 000 Stück, 

sondern bereits seit dem Jahre 1979 auch in solchen zu je 10 000 

Stück aufgelegt sind. Es kann davon ausgegangen werden, daß die 

Verwendung von Einschreibzetteln in Rollen zu je 10 000 Stück 

bei Dienststellen mit einem großen Aufkommen an Einschreibsen­

dungen das Wiederholen von Aufgabennummern in kurzen Zeitab­

ständen verhindert und es ermöglicht, den Aufgabetag auch bei 

Sendungen mit unleserlichem Poststempel nachträglich zu er­

mitteln. 

Zu der unter V/C enthaltenen Kritik des Verwaltungsgerichtshofes 

an der österreichischen Nationalbank hat diese mitgeteilt, daß 

bereits Maßnahmen in die Wege geleitet wurden, um den Intentio­

nen des Verwaltungsgerichtshofes Rechnung zu tragen. 

Hinsichtlich der Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes 

unter V/D seines Tätigkeitsberichtes, die sich auf die Frage 

des Problemes der Haftung für Rückstände an Lohnsummensteuer 

beziehen, ist folgendes festzuhalten: Eine Lösung dieses 

Problems kann nicht im Rahmen der Bundesabgabenordnung getroffen 

werden, weil der den Anwendungsbereich dieses Gesetzes regelnde 

§ 1 vorsieht, daß dessen Bestimmungen unter anderem in Angelegen­

heiten der bundesrechtlich geregelten Abgaben gelten, soweit 

diese von Abgabenbehörden des Bundes (§  49 Abs . 1 BAO) zu erheben 

sind, was auf die Lohnsummensteuer nicht zutrifft. Wegen der 

Einhebung der zitierten Abgabe durch die Gemeinden sollten die 

Haftungsbestimmungen auch nicht Gegenstand der bundesgesetz­

lichen Regelung durch das Gewerbesteuergesetz sein. Das Bundes­

ministerium für Finanzen strebt daher eine Regelung im Finanz­

ausgleichsgesetz an, wie sie für die Verfahrensbestimmungen 

(ohne Haftung) in bezug auf die Grundsteuer und die Lohnsummen­

steuer bereits im § 16 Abs.1 des Finanzausgleichsgesetzes 1979 

besteht. Für eine solche Regelung ist jedoch im Hinblick auf 

die Praxis, die einen sogenannten "paktierten Finanzausgleich" 
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anstrebt, die Mitbefassung der Gemeindebünde und der Bundes­

länder erforderlich. Das Bundesministerium für Finanzen hat 

unmittelbar nach Kenntnisnahme des im Tätigkeitsbericht des 

Verwaltungsgerichtshofes erwähnten Erkenntnisses um ent­

sprechende Stellungnahmen gebeten, die aber derzeit noch 

nicht vorliegen. Das Bundesministerium für Finanzen wird die 

Angelegenheit weiter verfolgen und hat die Absicht, zu ge­

gebener Zeit die erforderlichen gesetzgeberischen Maßnahmen 

in die Wege zu leiten. 

Zu den Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes unter Punkt 

V/E seines Tätigkeitsberichtes ist auf folgendes hinzuweisen: 

Gemäß § 6 Abs.1 des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes, in 

der Fassung des Art.VI des Bundesgesetzes BGB1.Nr.107/1979 

und des Bundesgesetzes BGB1.Nr.580/1980, ist der Antrag auf 

Insolvenz-Ausfallgeld bei sonstigem Ausschluß binnen vier 

Wochen ab Eröffnung eines Verfahrens nach § 1 Abs.1 bzw. 

binnen vier Monaten ab Kenntnis von der Abweisung eines An­

trages nach § 1 Abs.1 Z 3 zu stellen. Diese Frist beginnt 

neuerlich zu laufen, wenn 

a) der Anschlußkonkurs eröffnet wird; 

b) das Ausgleichsverfahren nach § 56 Abs.6 der Ausgleichs­

ordnung eingestellt wird; 

c) der Anspruchsberechtigte vor Ablauf der Frist nach dem 

ersten Satze stirbt; 

d) Kosten nach Ablauf der Frist nach dem ersten Satz ent­

stehen bzw. festgestellt werden, hinsichtlich des An­

trages auf diese Kosten. 

In allen vorstehenden Fällen ist § 71 AVG (Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand) mit der Maßnahme anzuwenden, daß die 

Frist zur Antragsteilung zwei Wochen beträgt. 

Nach § 6 Abs.2 des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes ist 

der Antrag vom Anspruchsberechtigten oder seinem gesetz­

lichen Vertreter schriftlich zu stellen. In diesem Antrag 

sind der Betrag der Forderung und die Tatsache, auf die 

sie sich gründet, anzugeben, die Beweismittel, die zum Nach­

we�s der behaupteten Forderung be i gebracht werden, zu bezeich ­

�en und bel Ford8rungen, Jber die ein Rechts�treit anhängig 
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war oder ist, auch das Prozeßgericht und das Aktenzeichen an­

zugeben und ein allenfalls vorhandener Exekutionstitel anzu­

schließen. Wenn der Konkurs eröffnet wurde und der gesicherte 

Anspruch Gegenstand der Anmeldung ist, sind ein Stück der mit 

dem gerichtlichen Eingangsvermerk versehenen Forderungsanmel­

dung (§ 103 KO) und Abschriften der ihr angeschlossenen Ur­

kunden beizufügen. 

Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen kann daher ein An­

trag auf Insolvenz-Ausfallgeld auch dann eingebracht werden, 

wenn über die behauptete Forderung ein Rechtsstreit anhängig 

ist. 

Nach Art.II Abs. 2 lit.D Z 30 des EGVG ist auf das Verfahren 

nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz das Allgemeine Ver­

waltungsverfahrensgesetz anzuwenden. Gemäß § 38 AVG ist, so­

fern die Gesetze nicht anderes bestimmen, die Behörde berech­

tigt, im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als 

Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden oder von den Ge­

richten zu entscheiden wären, nach der über die maßgebenden 

Verhältnisse gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen und 

diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrundezulegen. Sie kann 

aber auch das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung 

der Vorfrage aussetzen, wenn die Vorfrage schon den Gegenstand 

eines anhängigen Verfahrens bei der zuständigen Behörde bildet 

oder ein solches Verfahren gleichzeitig anhängig gemacht wird. 

Unter Beachtung des zweiten Satzes dieser Gesetzesstelle wird 

daher von den Arbeitsämtern in diesen Fällen das Verfahren bis 

zur rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung ausgesetzt. 

Wie den Verfahrensunterlagen zum Anlaß fall des Verwaltungsge­

richtshofes zu entnehmen ist, hat die Beschwerdeführerin nach 

Eröffnung des Konkurses über das Vermögen ihres ehemaligen 

Arbeitgebers am 2.  August 1978 unter Bedachtnahme auf § 6 

Abs. 2 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und unter Hinweis auf 

die ihr am 27.0ktober 1978 zugestellte Anfechtungsklage am 

20.Dezember 1978 einen Antrag auf Insolvenz-�usfall�eld für 

die Forderung, über die ab 27.0ktober 1 978 ein Rechtsstre�t 
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anhängig war (sowie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand wegen Fristversäumnis) gestellt. Diesen Antrag 

hat das Arbeitsamt in der Folge mit Bescheid vorn 6.April 1979 

nicht deshalb abgelehnt, weil für bedingte Forderungen kein 

Anspruch auf Insolvenz�Ausfallgeld besteht, sondern aus­

schließlich deshalb, weil die Antragsfrist des § 6 Abs.1 des 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (im gegenständlichen 

Fall Ende der Frist 2.Dezember 1978) versäumt, und ein Wieder­

einsetzungstatbestand nach § 71 Abs.1 AVG nicht erfüllt war. 

Im Hinblick auf den Umstand, daß bedingte Forderungen aner­

kannt sind, ist eine Novellierung des Insolvenz-Entgeltsiche­

rungsgesetzes nicht erforderlich. 

Unter Punkt VIF seines Tätigkeitsberichtes regt der Verwal­

tungsgerichtshof eine Novellierung des § 49 Abs.3 Z 1 ASVG 

an. Nach der Anregung des Verwaltungsgerichtshofes soll die 

zitierte Gesetzesstelle dahin�ehend geändert werden, daß der 

Gesetzgeber von vornherein oder unter Bezugnahme auf Bestimmun­

gen des Einkommensteuergesetzes Beträge festsetzt, bei deren 

Gewährung die tatsächliche Verwendung nicht mehr nachgewiesen 

werden muß. 

Das Bundesmin�sterium für soziale Verwaltung hat zu der gegen­

ständlichen Anregung des Verwaltungsgerichtshofes Stellung­

nahmen der gesetzlichen beruflichen Vertretungen der Dienst­

nehmer und der Dienstgeber sowie des Hauptverbandes der Öster­

reichischen Sozialversicherungsträger eingeholt. Sowohl der 

österreichische Arbeiterkarnmertag als auch der Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger haben gegen 

die Verwirklichung der Anregung Bedenken geltend gemacht, die 

auch vorn Bundesministerium für soziale Verwaltung geteilt wer­

den; lediglich die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

hat sich für die Einführung von Grenzbeträgen im § 49 Abs.3 

Z 1 ASVG ausgesprochen. Die Einwände sind die folgenden: 

1. Es ist zwar richtig, daß die geltende Fassung des § 49 Abs.3 

Z 1 ASVG auf Beratungsergebnisse zurückgeht, die eine beim 

Eundesministerium für finanzen eingesetzte Kommission zur 

Vereinfachung der Lohnverrechnung erarbeitet hat und bei 

der, unter Beteili0un9 der Interessenvertretungen der 
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Dienstnehmer und Dienstgeber sowie der Sozialversicherungs­

träger, die Möglichkeit einer Gleichziehung zwischen Sozial­

versicherungsrecht und St.euerrecht geprüft wurde (vgl. auch 

die diesbezügliche Begründung in der Regierungsvorlage einer 

29. Novelle zum ASVG, 404 der Beilagen zu den stenographi­

schen Protokollen des Nationalrates, XIII.GP). Der Gesetz­

geber hat jedoch eine weitergehende als die durch die 

29.Novelle zum ASVG, BGBl.N:L31/1973r getroffene Angleichung 

zwischen Sozialversicherungsrecht und steuerrecht zum Zeit­

punkt der Beschlußfassung der 29. Novelle zum ASVG nicht 

für gerechtfertigt erachtet. Auch in dem seit der Beschluß­

fassung vergangenen Zeitraum sind dem Bundesministerium für 

soziale Verwaltung diesbezügliche Bestrebungen nicht be­

kannt geworden. 

2. Davon abgesehen erscheint es nicht vertretbar, die im Steuer­

recht (§ 26 Z 7 lit.b Einkommensteuergesetz 1972) festge­

setzten Tages- und Nächtigungsgelder in das Sozialversiche­

rungsrecht unverändert zu übernehmen, da die entsprechen-

den Beträge durchwegs höher sind als jene in den Kollektiv­

verträgen. Werden aber andere Grenzbeträge als jene des 

Steuerrechtes im ASVG festgesetzt, so wäre eine solche Maß­

nahme mit dem angestrebten Ziel, nämlich der Vereinfachung 

der Lohnverrechnung, unvereinbar. 

3 .  Eine Gesetzesänderung der vom Verwaltungsgerichtshof ange­

regten Art hätte zur Folge, daß man im Beitragsrecht der 

Sozialversicherung Freibeträge anzuerkennen hätte, gleich­

gültig, ob wirklich ein Auslagenersatz bzw. eine Vergütung 

für Aufwendungen, die durch Arbeiten außerhalb des Betriebes 

verursacht sind, vorliegen. Nicht zuletzt auch im Hinblick 

darauf, daß sich im Sozialversicherungsrecht die Beitrags­

grundlage auch in leistungsrechtlicher Hinsicht auswirkt, 

wäre eine solche Gesetzesänderung aus sozialpolitischen Grün­

den nicht zielführend. 

Abgesehen von diesen Einwänden wäre eine Änderung des § 49 

Abs. 3 Z 1 ASVG im gegenwärtigen Zeitpunkt schon deshalb un­

zweckmäßig, weil auf Antrag des Verwaltungsgerichtshofes beim 

Verfassungsgerichtshof ein Gesetzesprüfungsverfahren be-
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treffend § 49 Abs. 3 Z 1 und Abs. 2 ASVG (Verfahren zu 

G 36, 37/82) anhängig ist. Vor weiteren Uberlegungen im 

Zusammenhang mit der Anregung des Verwaltungsgerichtshofes 

wäre daher jedenfalls das Ergebnis dieses Prüfungsver­

fahrens vor dem Verfassungsgerichtshof abzuwarten. 

30. November 1982 
Der Bundeskanzler: 
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Verwaltun?sgerichtshof 

Zl. Präs 27 11-727/82 

Tätiqkeitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes 

für das Jahr 1 9 8 1 

Die vollversammiunq des Verwaltung sg erichtshofes hat in 

ihrer Sitzung am 8. Juni 1982 gemäß § 20 in Zusamm enhalt mit 

§ 10 Abs. 2 lit. d V wGG 1965 folg enden 

B e r i c h  t 

über dessen Tätig keit im Jahre 198 1 beschlossen: 

I . 

��!�!��1��9_9��_�E�!!���f�11�§_���_E�E§9��11�_�!!���!9� 

Im Berichtsjahr sind beim Verwaltung sg erichtshof 3.684 Rechts­

sachen anhäng ig g emacht worden. Dies bedeutet zwar g eg enüber dem 

Jahre 1980 mit einem - sehr hohen - Jahresanfall von 3.891 Rechts­

sachen einen Rückg ang um 2 07 Rechtssachen oder um 5,3 %; g eg en­

über den beiden dem Verg leichsjahr 1980 unmittelbar vorang eg an­

g enen Jahren 1978 und 1979 hing eg en sind Zuwächse von 149 oder 

4,2 % ( 1978: 3.535 Rechtssachen) bzw. 267 oder 7,8 % ( 1979: 3.4 17 

Rechtssachen) zu verzeichnen. Die daraus erkennbare Entwicklung 

läßt auch für die kommenden Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit vor­

hersehen, daß - von kleinen Schwankung en abg esehen - eine immer 

g rößer werdende Zahl von Rechtsuchenden von ihrem Recht auf Anru­

fung des zur Kontrolle der staatlichen Verwaltung berufenen H öchst­

g erichtes Gebrauch machen wird. Eine ins Gewicht fallende Vermin­

derung der Inanspruchnahme des Verwaltung sg erichtshofes kann bei 

dieser Situation zQ�indest für die nähere Zukunft ausg eschlossen 

werden. Als erfreulich ist hier anzumerken, daß der Verwaltung s­

qerichtshof offenbar im zunehmenden Maße als wirksame Einrichtung 

der Rechtsverfolg ung in den Gesichtskreis der Rechtsuchenden rückt. 

Während des Berichtsjahres fanden 12 Sitzung en verstärkter 

Senate statt: in 28 Fällen wurden an den Verfassung sgerichtshof 
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Anträge auf Aufhebung von Gesetzesstellen weqen Ver=assungs­

widrigkeit und in 3 ='ällen Anträge auf Aufhebung von Verord­

nungen wegen Gesetzeswidrigkeit gestellt. 

Eine Aufqliederung der im Berichtsjahr erledigten 3.664 - �-
Rechtssachen nach Materien ergibt sich aus der Beilage. 

Ein Vergleich der Gesamtsumme der Erledigungen mit jener 

der neu angefallenen Rechtssachen zeigt, daß die Zahl der mit 

Ende des Berichtsjahres noch offenen Rechtsfälle - anders als 

in den Vorjahren - nur geringfügig, nämlich um 20, angestiegen 

ist. Die Ursachen für diese an sich gewiß nicht erfreuliche, aber 

bei Berücksichtigung der hohen Belastung trotz Anspannung aller 

Kräfte unvermeidbaren Entwicklung waren im wesentlichen die 

ala�, wie sie im Vorjahresbericht unter Pkt. I dargestellt 

worden sind. 

Unverändert gegenüber der dort gegebenen Schilderung ist 

auch die Beurteilung der gersonellen und in deren Rahmen ins­

besondere auch der besoldungsrechtlichen Gesamtsituation des 

Verwaltungsgerichtshofes durch die Vollversammlung. Im Vorjah­

resbericht 'Ilaren die Besorgnisse dargetan und durch konkrete 

Einweise belegt worden, zu denen die - und zwar keineswegs nur 

von der Besoldun� her gesehen - geringe Attraktivität der Lauf-

bahn eines Verwaltungsrichters Anlaß qibt. Die ausschließlich 

dem Thema der Besolduna gewidmete, erstmals im Begleitschreiben 

des Herrn Bundeskanzlers zum Tätigkeitsbericht 1979, gerichtet 

",. 

. .  

an den Herrn Präsidenten des Nationalrates, gegebene und im Be­

gleitschreiben zum Vorjahresbericht wiederholte Darstellung der 

EntstehungsgeSChichte der derzeit für die Richter maßgebenden 

besoldungsrechtlichen Regelung und des �lerhaltens der Standes­

vertretung der Richter bei den dieser Regelung vorangegangenen 

Verhandlungen sowie der Hinweis auf den Zusammenhang der Besol- ! 

dung der Richter des Verwaltungsgerichtshofes mit jener der übri­

gen Rich�erschaft und des öffentlichen Dienstes im allgemeinen 

vermögen demnach diese im Zusammenhang mit der Frage" der Vor­

sorge für einen geeigneten Nachwuchs vorgetragenen Argumente 

und Befürchtungen nicht zu entkräften bzw. abzuschwächen. Die 
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Vollversammlung sieht sich daher außerstande, von ihrem in die­

ser H insicht bisher eing enommenen Standpunkt abzurücken. Sie 

muß vielmehr unter Hinweis auf die im Bericht über das Jahr 1980 

vorg etrag enen Gründe neuerlich ihrer ernsten Besorg nis über die 

auf läng ere Sicht unzureichende Vorsorg e für einen in jeder H in­

sicht bestqualifizierten Nachwuchs für die Richterschaft des Ver­

waltungsg erichtshofes Ausdruck verleihen. Inwieweit di� durch die 

mittlerweile Gesetz g ewordenen Maßnahmen zur Entlastung des Ver­

fassung sg erichtshofes (Bundesverfassung sg esetz vom 1 .7. 1 98 1 , mit 

dem das Bundes- Verfassung sg esetz in der Fassung von 1 929 g eändert 

wird, BGBl. Nr. 350, und Bundesqesetz vom 1 .7.1 98 1 , mit dem das 

Verfassung sg erichtshofg esetz 1 953 g eändert wird, BGBI. Nr. 353) 

dem Verwaltung sg erichtshof übertrag enen Aufgaben mit dem vorhan­

denen richterlichen und nichtrichterlichen Personal werden be­

wältig t werden können, läßt sich im Berichtsjahr noch nicht ab­

sehen; immerhin sind während des Jahres 198 1 68 (und in den er­

sten drei Monaten des laufenden Kalenderjahres 51) Beschwerden 

auf der Grundlag e dieser Neureg elung dem Verwaltung sg erichtshof 

abg etreten worden. Demg eg enüber ist bei Berücksichtig ung der 

schon bisher g eg ebenen hohen Belastung auch die kürzlich 

( 1 .  Mai 1982) in Kraft g etretene Änderung des Verwaltung sg erichts­

hofg esetzes, BGBI. Nr. 203/ 1 982, mit dem Ziel einer Verminderung 

dieser Belastung kein ausreichendes Geg engewicht, obwohl sie ent­

sprechend den Vorschläg en des Verwaltung sg erichtshofes eine Lok­

kerung der Bindung an Verhandlung santräg e sowie auch eine Vermin­

derung der Zahl der durch verstärkte Senate zu erledig enden Rechts­

sachen g ebracht hat. 

11. 

Die Vollversamm lung hatte bei Beschlußfassung über ihre 

Anreg ung , die Funktion eines zweiten Vizepräsidenten zu schaf­

fen, durchaus vor Aug en, ,daß eine solche Maßnahme durch Bundes­

verfassung sg esetz zu treffe� ist. Sie ist ,davon überzeug t, daß 

die schon im Bericht für das Jahr 1979 für die Notwendig keit der 

Einführung einer solchen Funktion im einzelnen darg eleg ten Gründe 
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eine Änderung des Bundes-verfassungsg esetzes rechtfertig en. 

Diese Maßnahme des Verfassung saesetzgebers (Ersetzung der Worte 

"einem Vizepräsidenten" durch die Worte "zwei �li zepräsidenten" 

in Art. 134 Abs. 1 B-VG, des Ausdruckes "den Vizepräsidenten" 

durch "die Vizepräsidenten" in Art. 134 Abs. 2 B- VG und Entfall 

des Ausdruckes "oder .des Vizepräsidenten" in der zuletzt g enann­

ten Gesetzesstelle) ist auch die L ö s u n g für die vom Ver­

waltungsgerichtshof erhobene Forderung , von der im B ericht des 

B undeskanzleramtes an den H errn Präsidenten des Nationalrates 

vom 17. November 1981, betreffend die Vorlag e des Tätig keits­

herichtes des Gerichtshofes für das Jahr 1980, g esag t wurde, sie 

hätte bisher noch nicht g efunden werden können, ohne daß dafür 

eine B eg ründung g eg eben wurde. 

Dazu vertritt der Verwaltung sg erichtshof erg änzend die Auf­

fassung , daß ein Recht zur Ernennung des (der) Vizepräsidenten, 

ohne B indung an die Vorschläg e der Vollversarrnn lung , der Stellung 

und dem vorwieg end richterlichen Aufg abenbereich des (der) Vize­

präsidenten des Verwaltung sg erichtshofes nicht entspricht und der 

allgemeinen Tendenz zunehmender richterlicher Unabhäng ig keit zu­

widerläuft. 

111. 

Angesichts der nicht zu übersehenden Entwicklung auf dem 

Gebiet der elektronisch unterstützten Datenverarbeitung sind 

im Berichtsjahr vorbereitende Schritte in Richtung einer auf 

lange Sicht wohl unvermeidbaren Umstellung des Evidenzbüros 

des Verwaltung sg erichtshofes auf diese Art der Datenspeicherung 

unternommen worden. So wurde insbesondere mit dem Subkomitee des 

Koordinationskomitees für den Einsatz automationsunterstützter 

Datenverarbeitung sanlag en für den Bundesbereich Kontakt aufg e­

nommen ( Schreiben des Verwaltung sg erichtshofes vom 22.4.1981, 

Präs 2230-543/81) . 

Seither finden fortlaufend Gespräche mit dem Bundeskanzler­

amt statt, die zwar noch nicht abg eschlossen, jedoch schon in 

ein konkreteres Stadium eing etreten sind. Weiters wird diesbe-

. . 

: 
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züglich der Kontakt mit anderen Dienststellen des Bundes und 

der Länder insbesondere zwecks Erfahrungsaustausches gepflogen. 

Im Ra�men dieser Gespräche wurde auch der Einsatz von Hikrover­

filmung erörtert. 

IV. 

Im Mai des Berichtsjahres fanden in Wien die schon 1979 an­

gebahnten Arbeitsgespräche mit den Präs�denten und weiteren Mit­

gliedern des Bundesverwaltungsgerichtes in Berlin sowie des Bun­

desgerichtes in Lausanne statt. Auf der Grundlage der schrift­

lich von r1itgliedern aller drei Höchstgerichte erstatteten Be­

richte über Art und Umfang der gerichtlichen Uberprüfbarkeit der 

6ffentlichen Verwaltung wurde ein fruchtbarer Gedanken- und Mei­

nungsaustausch gepflogen. 

V. 

A. Ä�tenvorlaae bei Mikroverfilmung 

Im Zusamm enhang mit der Bewerbung um einen zur Neubesetzung 

gelangenden Richterposten beim Verwaltunqsgerichtshof verlangte 

dieser die Ubersendung des entsprechenden Personalaktes. Darauf­

hin teilte eine Landesregierung mit, daß der Personalakt mikro­

verfilmt sei und eine Rückverfilmunq mit einem größeren Kosten­

aufwand verbunden wäre. Deshalb wurde nur die Ablichtung einer 

Kartei vorgelegt, aus der die wesentlichen Daten ersichtlich sein 

sollten. Der Verwaltungsgerichtshof sieht sich deshalb veranlaßt, 

m it Nachdruck darauf hinzuweisen, daß in diesem und in ähnlich 

gelagerten Fällen mit der Ablichtung einer bloßen Aufstellung 

von Daten nicht das Auslangen gefunden werden kann, sondern die 

Vorlage des gesamten, allenfalls rückverfilmten Personalaktes 

unerläßlich ist. 
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B. Eingeschriebene Briefsendungen 

Trotz der in den Tätigkeitsberichten für die Jahre 19 73 

(5. 13; 11/ 4) und 1974 (5. 15; II/2) enthaltenen Hinweise \vird 

noch immer nicht der Lesbarkeit des poststempels das nötige Augen­

merk zugewendet. Dies führte unter anderem zu folgender Unzukömm­

lichkeit: 

In der Beschwerdesache 81/08/00 72 und 81/08/0120 war für 

die Beurteilunq der Rechtzeitigkeit der Beschwerde (§ 26 Abs. 1 

VwGG) die Frage von Bedeutung, wann eine eingeschriebene Sendung 

(die Beschwerde) zur Post gegeben worden ist. Da der Poststempel 

nicht lesbar war, wurde eine Anfrage an das Aufgabepostamt 

(8020 Graz) gerichtet, wann das Poststück mit einer bestimmten 

Aufgabenurnrner (179 a) Anfang Mai 1981 zur Post gegeben worden sei. 

Das Postamt gab einen Tag an (9.5.1981), aus dem zu schließen war, 

daß die Beschwerde verspätet eingebracht worden war. Der Be­

schwerdeführer legte daraufhin die Fotokopie eines Aufgabeschei� 

nes vor, dem zu entnehmen war, daß die Beschwerde drei Tage frü­

her (6.5.1981), das wäre rechtzeitig, zur Post gegeben worden 

ist. Das Postamt, um Stellungnahme ersucht, berichtete,-es sei 

als Aufqabeta9 eines Schriftstückes mit der genannten Aufgabe­

nummer sowohl der vorn Postamt genannte spätere Tag (9.5.1981) 

als auch der vorn Beschwerdeführer genannte frühere Tag (6.5.1981) 

möglich. Bei diesem Postamt würden so viele eingeschriebene Sen­

dungen aufgegeben, daß sich die mit jeweils Tausend vorgesehene 

Zahl für eingeschriebene Sendungen schon nach so kurzer Zeit wie­

derholt. 

Es wird angeregt, geeignete Vorkehrungen zu treffen, daß 

das Aufgabepostamt in der Lage ist, zumindest innerhalb eines 

Zeitraumes von rund einer Woche auf Grund der Aufgabenurnrner bei 

einern unleserlichen Poststempel den genauen Aufgabetag bekanntzu­

geben. 

C. Erlassunq von 'Bescheiden 

Gemäß §"7 Abs. 1 des Nationalbankgesetzes 1955, BGBl.Nr.1ß4, 

finden, soweit die oesterreichische Nationalbank mit Aufgaben 

der Vollziehung in Angelegenheiten des Geld-, Kredit- und Bank-
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wesens betraut ist, die Best�ungen des AVG 1950 Anwendung; 

gegen Bescheide der Oesterreichischen Nationalbank kann - so­

fern nicht ausdrücklich abweichende gesetzliche Regelungen 

getroffen sind - eine Berufung nicht ergriffen werden. 

Wie der mit Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 

14. September 1981, Z l. 81/17/0133, erledigte Beschwerdefall 

zeigt, ist die Oesterreichische Nationalbank in einer Angelegen­

heit der Erteilung einer devisenrechtlichen Genehmigung wie schon 

in zahlreichen anderen Fällen der ihr sonach obliegenden Ver­

pflichtung, über das Anbringen der Partei mittels Bescheides 

abzusprechen, nicht nachgekommen. Anstatt einen den Vorschrif­

ten des § 58 AVG 1950 entsprechenden Bescheid zu erlassen, hat 

sie das Parteienbegehren mit einem formlosen Schreiben behan­

delt, das weder als Bescheid bezeichnet war noch auch seinem 

Inhalt nach den Willen zu einem normativen Absoruch erkennen 

ließ. Die dagegen erhobene Beschwerde nach Art. 131 Abs. 1 

Z. 1 B-VG mußte daher vom Verwaltungsgerichtshof zurückgewiesen 

werden. 

Da das Fehlen der Bescheideigenschaft solcher Erledigungen 

nicht für jedermann mit Sicherheit erkennbar ist, führt die auf­

gezeigte Verwaltungspraxis zur Erhebung "vorsorglicher" Bescheid­

beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof, zu Verzögerungen bei 

der eigentlichen Erledigung von Parteienanbringen und zu vermeid­

baren Kosten (Rechtsanwalts-, Gerichtskosten und Gebühren) für 

die Partei. Mitunter wird der Gerichtshof nach Zurückweisung der 

Beschwerde abermals angerufen. Zwecks Vermeidung dieses Leerlau­

fes ist zu fordern, daß die Oesterreichische Nationalbank behörd­

liche Erledigungen der oben angeführten Art unter Beachtung des 

AVG 1950 erläßt. 

D. Haftung für rückständige Lohnsumm ensteuer 

Im Beschwerdefall Zl. 17/1977, 1978/79, der mit Erkenptnis 

vom 27. April 1981 seine Erledigung fand, 'hatte der Magistrat der 

Stadt Wien den Beschwerdeführer als Geschäftsführer der zahlungs­

unfähig gewordenen L. A. Geseilschaft mbH gemäß den §§ 7 und 54 der 

Niener Abgabenordnung, LGBl. Nr. 21/1962, zur Haftung u. a. für 
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rückständige Lohnsummensteuer samt Nebenansprüchen in der 

Höhe von S 15.051,-- herangezogen; eine dagegen erhobene Beru­

funq hat die l\_bgabenberufungskommission der Bundeshauptstadt 

\Vien mit Bescheid vom 29. Hai 1979 abgewiesen. 

Im obgenannten, diesen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit des '. 

Inhaltes aufhebenden Erkenntnis gelangte der VerwaltungsgeriChts­

hof zu dem Ergebnis, die Heran ziehung des Beschwerdeführers zur 

Haftung für Lohnsummensteuer sei ohne gesetzliche Grundlage er­

folgt, weil der (Wiener) Landesgesetzgeber nicht zuständig sei, 

für die Lohnsummensteuer eine dem § 9 der Bundesabgabenordnung 

entsprechende Haftungsbestirnmung zu erlassen - der Bundesgesetz­

geber hat die Landesgeset zgeber in den Finanzausgleichsgesetzen, 

BGBI. Nr. 445/1972 und BGBl. Nr. 67 3/1978, nur zur Erlassung von 

Verfahrensvorschriften auf dem Gebiet der Lohnsurnmensteuer ermäch­

tigt, selbst aber keine Regelung des materiellen Lohnsummensteuer­

rechtes, was entsprechende Haftungsbestimmungen anlangt, getrof­

fen - und eine verfassungskonforme Auslegung des § 1 lit. b der 

Wiener Abgabenordnung die Anwendung des § 7 Abs. 1 leg. cit. auf 

die Lohnsummensteuer ausschließe. Im Hinblick auf die stetig an­

steigende Zahl von Haftungsfällen wie dem gegenständlichen wird 

eine baldige gesetzliche Regelunq angeregt. 

E. Insolvenz-Ausfallgeld bei bedingten Ansprüchen 

In dem mit Erkenntnis vom 17. November 1981, Zl. 2551/80, 

abgeschlossenen Beschwerdeverfahren (belangte Behörde: Landes­

arbeitsamt Oberösterreich) war u. a. die Frage zu klären, ob für 

eine an sich dem § 1 Abs. 2 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz -

IESG, BGBl. Nr. 324/1977 in der Fassunq des Stammgesetzes, zu un­

terstellende Forderung eines Arbeitnehmers gegen seinen ehemali­

gen Arbeitgeber, die zwar vor der Konkurseröffnung über das Ver­

m ögen des ehemaligen Arbeitgebers von diesem durch eine im Sinne 

des § 31 Abs. 1 Z. 2 Konkursordnung (RO) anfechtbare Rechtshand­

lung befriedigt wurde, aber durch Erfüllung des vom Massever­

walter im Konkurs über das Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers 

geltend gemachten Anfechtungsanspruches gemäß § 41 Abs. 2 KO 

wieder aufleben könnte, Insolvenz-Ausfallgeld zuerkannt werden 
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kann, bevor noch der Anfechtung sanspruch vom Arbeitnehmer er­

füllt wurde und der Anspruch des Arbeitnehmers g eg en den ehema­

lig en Arbeitgeber (die Konkursmasse) daher bis zu dieser Erfül­

lung als ein durch die Erfüllung beding ter Anspruch zu qualifi­

zieren ist. Der Verwaltungsg erichtshof hat diese Frag e im zitier­

ten Erkenntnis mit der B eg ründung verneint, daß nach den §§ 1 

Abs. 2, 3 Abs. 1 und Abs. 2 dritter und vierter Satz IESG in 

der Fassung des Stammg esetzes nur für aufrechte, wenn auch betag te 

Ansprüche Insolvenz-Ausfallg eld g efordert werden kann; anders als 

die § §  16 I '133 Abs. 2, 13 7 Abs. 2 RO sieht das IESG aber eine B e­

rücksichtig ung beding ter Forderung en nicht vor. Ein vor der Er­

füllung des Anfechtung sanspruches g estellter Antrag auf Zuerken­

nung von Insolvenz-Ausfallgeld wäre daher mangels B estehens eines 

aufr echten g esicherten Anspruches abzuweisen. Erfüllt der Arbeit-
, 

nehmer den g eg en ihn g eltend g emachten Anfechtung sanspruch aber 

erst nach Ablauf der Antragsfrist des § 6 Abs. 1 IESG, so müßte 

sein Antrag wegen Ablaufes dieser Frist abg elehnt werden; einer 

B ewillig ung der nach § 6 Abs. 1 IESG an sich vorg esehenen Wieder­

einsetzung in den vorigen Stand g eg en die Versäurnung der Frist 

stünde der Umstand entg eg en, daß das Nochnichtbestehen eines An­

soruches während der Frist des § 6 Abs. 1 IESG nicht als "Er­

eig nis" nach § 71 Abs. 1 lit. a AVG 1950 g ewertet werden kann. 

Durch die bisher erfolg ten Novellierung en des IESG hat sich 

an dieser Rechtslag e nichts g eändert. 

Es wäre zu erwäg en, ob diese vom Verwaltung sg erichtshof als 

unbefriedig end erachtete Rechtslag e nicht bei einer neuerlichen 

Novellierung des IESG g eändert werden könnte. 

F. Entgelt im Sinne des § 49 ASVG: 

In der B eschwerdesache 08/2665/79 war u. a. die Rechtsfrag e 

von B edeutung , ob Verg ütung en des Dienstg ebers, für dessen Ge­

werbe kein Kollektivvertrag abg eschlossen ist, an Dienstnehmer, 

durch w� lche die durch dienstliche Verrichtungen für den Dienst­

g e ber veranlaßten Aufwendungen des Dienstnehmers abg eg olten wer­

den (Auslag enersatz) und für die vom Dienstg eber den Dienstnehmern 

ein Pauschale in der Höhe ausbezahlt wird, wie es in analog en 

Kollektiverträg en vorg esehen ist, entsprechend den B estimmung en 

des § 49 Abs. 3 Z. 1 ASVG nicht als Entg elt g elten. 
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Da die Behörden des Verwaltungsverfahrens die strittigen 

Tat- und die daraus folqenden Rechtsfragen. nach der Un�erstel­

lunq der qewährten Entgelte unter § 49 Abs. 3 Z. 1 ASVG aus eige­

nem prüfen müssen, wird von den Sozialversicherungsträgern, allen­

falls von den Behörden des Einspruchsverfahrens, ein äUßerst um­

fangreiches und schwieriges Ermittlungsverfahren verlangt, das 

sich vielfach auf zeitlich weit zurückliegende Sachverhalte be­

zieht. Der Verwaltungsgerichtshof regt daher an, diese Gesetzes­

steIle dahin gehend zu novellieren, daß der Gesetzgeber von vorn­

herein oder unter Bezugnahme auf Bestimmungen des Einkommensteuer­

gesetzes (siehe z. B. § 26 EStG 1972, BGBI. Nr. 440) Beträge 

fixiert, bei deren Gewährung die tatsächliche Verwendung nicht 

mehr nachgewiesen werden muß. Bemerkt vlird, daß § 49 Abs. 3 

z. 1 ASVG seine derzeitige Fassung durch die 290 ASVG-Novelle, 

BGBl. Nr. 31/1973, erhalten hat, und zwar, wie sich aus 404 der 

Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 

XIII. GP., S. 75, ergibt, auf Grund der Beratungsergebnisse einer 

beim Bundesministerium für Finanzen eingesetzten Kommission zur 

Vereinfachung der Lohnverrechnung, die unter Beteiligung der 

Interessenvertretungen der Dienstnehmer und Dienstgeber sowie 

der Sozialversicherungsträger arbeitete und die insbesondere 

die Möglichkeiten einer Gleichziehung zwischen Sozialversiche­

rungsrecht und Steuerrecht prüfte. 

W i e n , am 8. Juni 1982 

Der Präsident 
des Verwaltungsgerichtshofes: 

Für die Richt�eit 
der Ausfer�� 

Dr. R a t  h 

, I 

. .  

., 
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3664 �echtssachen teilen sich in: 
---------------------------------

Art. 10 B-VG und Finanzverfassungsgesetz 

Abgaben (ausgenommen Gebühren- und Ver­
kehrssteuern) 

Gebühren und Verkehrssteuern 

Volksgesundheit 

Gewerberecht 

Sicherheitswesen 

Gerichtsgebühren 

Wasserrecht 

FOFstrecht 

Bodenreform (Oberster Agrarsenat) 

Sozialversicherung 

Arbeitsrecht 

Kriegsopfer- und Heeresversorgung 

Kraftfahrwesen 

Gelegenheitsverkehrsgesetz 

Dienst- und Besoldungsrecht 

Sonstiges 

591 

274 

25 

1 38 

158 

48 

80 

29 

1 1  

1 3 3  

26 

65 

15 3 

46 

196 

399 
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Art. 11 und 1 2  B-VG 

Straßenpolizei 

Bo denreform (Landesagrarsenat) 

Sonstiqes 

Art. 14 und 1.4a B-VG 

(Schulwesen) 

Art. 15 B-VG und Finanzverfassungsgesetz 

Ba urecht 

Raumordnung 

Jag drecht 

Naturschutz 

Sozialhilfe 
+ 

+ 
Dienst- und Besoldungsrecht 

S t' 
++ 

ons l.ges 

+) mangels eines Bundesgrundsatzgesetzes 

354 

3 7  

1 1 

45 

309 

5 

30 

20 

18 

18 1 

282 

++) hier sind auch die Landes- und Gemeindeabgaben enthalten 
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